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Sttnere ©inricptuuß eitteê transportablen Sajarctïjê.
Sie Sonfurreng, rnelcpe infolge beg bon ber beulten Saiferin
Slugufta im September b. 3. geftifteten SßreifeS für bie befte
innere Einrichtung eines transportablen BarademßagaretpS
für Brüffel ausgetrieben mar, aber megen NîangelS an
genügenber Betpeiligung mieber aufgehoben merben mußte,
mirb im 3uni 1889 in Berlin ftattfinben. Sie Saiferin
Slugufta bat ben urfprünglicp auSgefeßten SßreiS bon 6000
9M! auf 10,000 SNarf erhöbt. Slußerbem gelangen golbene
unb filberne Bortrait=3)lebaißen als greife gur Beripeitung.

^oljhtlbpauerei mtb ftunftfcpreinerei. Sa fid) in ber

Scpmeig auch biele Sunftfcpreiner unb tQolgbilbpauer b eutf ci) er
Nationalität beftnben, geben mir gerne nacpfolgenbem Slu3=

pge aus einer SßreiSauStreibung Naunt, bie eigentlidt) alle
nnfere Scpreinermeifter tntereffiren unb fefjr biete berfelben
gum Befitepe ber begügltcpen $acpau3fteßung in Stuttgart
beranlaffen bürfte:

1. 3it ber Stbficht, über bie ßeiftungen ber gegenmärtigen
betoratiben ®olgbearbeitung, ein mögltcpft boüftänbigeS Bilb
gu geben, einerfeitS um baS Sntereffe für bie Bermenbung
feiner §o!garbeiten gur Snnenbeforation beS t&aufeS im Bu=
bliïum gu beleben, unb anbererfeitS um ben auf biefem ®e=

biete arbeitenben, namentlich jüngeren Sräften Gelegenheit
gn bieten, für ihre ßeiftungen in ben meiteften Greifen fiep

Slnerïennung gu ermerben, erläßt ber SBürttembergifcpe Sunft=
gemerbe=Beretn ein SßretSauSfchreiben über ausgeführte be£o=

ratibe fèolgarbeiten figürlichen unb ornamentalen ©parafterS.
2. BIS gur Bemerbung geeignet finb folcpe Arbeiten in

§olg git begeid)nen, melcpe fomohl burch ihre Beftimmung
als burd) ihre SluSftattung als funftgemerblicpe ©rgeitgniffe
erfcheinen.

hierbei ift beifpielsmeife an folgenbe Slrbeiten gebacpt :
Figuren, fomeit folcpe beforatibeit Beelen bienen, Sarpattben,
§ermen, 5ßilafter, Kapitale, Spüren, Smßungen ec., mit figür=
licpem ober ornamentalem Samuel, einfcpließltcp $lacp= ober

3telief=3ntarfien, eingelegte Slrbeiten überhaupt in §o!g, ©lfen=
bein, Berlmutter ober Ntetaß, Boulearbeiten, Sonfolen, Nap=

men, Saffetten, BPantafiemöbel unb größere üNöbelftücfe mit
Sfnlptur ober fonft reicher Bepanblung ec.

8. ©in beftimmter Stil für bie Slrbeiten ift nicht bor=

gefeprieben; eS mürbe nur betont, baß bei ber SluSfüprung
bem ©parafter beS §o!geS boße Necpnung getragen merben

foil.
(Sine farbige Bepanblung ber tQoIgffnlpturen ift guläffig ;

bei ber Beurteilung ber Slrbeiten für bie ißreisbemerbnng
tommt aber nur bie Bepanblung ber gönn in Betracpt.

4. Sie Slrbeiten follen Originale fein.
5. Sie SluSfteßungSfommiffion ift berechtigt, folcpe ®e=

genftänbe, toelcpe nicht unter baS Bro9rßtnm fallen ober

unter ber ©renge beg Ntittelmäßigen bleiben, bon ber £ßreig=

bemerbung unb SluSftellung anSgufcpließen.
6. gur Sonfurreng finb alle Slrbeiter SeutfcplanbS, fo=

mie im SluSlanbe mopnenbe Slrbeiter beutfeper
NeiepSangepörigfeit gugelaffen.

SlIS Bemerber follen bie Berfertiger ber Slrbeiter ober
bie SNeifter, auS beren SBerfftäten bie Slrbeiten perborgegangen
finb, auftreten unb nicht etma Sluftraggeber ober 3Bieber=

bertäufer.
7. Sie Slrbeiten finb längftenS big 1. Slpril 1889 auf

bem bom Sefretartat beS BereinS gu begiepenben Slnmelbe»

bogen burcp genaue SluSfüßung beS leßteren anguntelben.
8. Sie Sonfurrengarbeiten paben fpäteftenS am 15. SM

1889 SlbenbS 6 Upr bei bem SBürttembergifcpen Sunftge*
merbe=Berein, Stuttgart, SönigSbau, eingufommen.

Später einlaufenbe Slrbeiten, ausgenommen folcpe in
Boftfenbungen, melcpe ben Boftftempel beS StufgabeortS bom

15. SM tragen, finb niept bon ber SluSftellnng, raopl aber
bon ber Sonfurreng auSgefcploffen. Sie ©infenbung ber Slr=

beiten pat auf Soften ber Bemerber gu erfolgen.
9. SllS Bteife finb auSgefeßt: 4 5ßretfe je gn 500 SNarf,

3 greife je gu 300 SDlarï, 2 greife je gu 200 Biarf, 2
Breife je gu 100 Nlarf, 10 greife je gu 50 SNarf.

Ser ©efammtbetrag ber borgenannten greife lommt unter
allen Umftänben gur Bertpeilung. Sem Breiggericpt bleibt
aber borbepalten, erforberlicpenfaHS Beränberungen in ber

3apl unb ben Stufen ber Breife borgunepmen.
10. Sie präntirten ©egenftänbe bleiben ©igentpum ber

Bemerber.
Ser SBürttembergifcpe SunftgemerbesBerein behält fiep

jeboep baS Necpt bor, bie etngefanbten Slrbeiten abgubtlben,
gu berbielfältigen unb opne Entgelt an bie Einfenber gu
beröffentlicpen.

11. Nacp 3uer!ennung ber Bteife merben bie eingefanb*
ten Slrbeiten 4 SBocpen lang öffentlich auSgefteHt. ©ine Ber=

längerung ber SluSftellungSgeit bis gu 8 SBocpen bleibt bor*
behalten unb ift mäprenb ber Sauer ber SluSftellung ein

gurüdgiepen ber Slrbeiten niept geftattet.

fÇûr btc Söerfftatt.
Srnpragnation ber Bucßcußflaftcrtliiße. Ser fürftlicp

BiSmarct'fd)e Dberförfter ßange gu jf-ribricpSrupe pielt, mie
ber „Slhgemetne §oIgber£aufS= Slngeiger"' berichtet, in ber

Sißung beS Slrcpite!ten=BereinS gu Hamburg im peurigen
gfrüpjapr einen Bortrag, in melcpem er baS in grtebricpS*
rupe üblicpe Berfapren ber Smprägnation ber Bucpenpfïafter*
flöhe auSeinanberfeßte. Nacp biefem mirb baS Igolg gunäepft
mit Sallmilcp unb Soba ausgelaugt, moburcp eS härter,
biepter unb gegen SBurmfraß unb Scpmamm miberftanbS*
fäpiger mirb unb meniger feproinbet. Sann mirb eS für bie

Bermenbung im jjeuepten mit SBafferglaS unb Salfmilcp
(Berfiefelung) Ober mit ©plorgtn! ober Sarbolöl (Steinfoplett*
tpeer=Sreofot, BPenplfäure) imprägnirt. Sa naep bem SluS*

taugen gum botlftänbigen 3mprägniren nur ein Srucï oon
IV2 Sltmofppären gegenüber 8^/2 nötpig fei, fo bepalte baS

§o!g bei biefem Berfapren feine gange gäpigfeit unb merbe

niept fpröbe unb brüchig-

$erfd)ic&cttcê.
Sur ©i(p=Bcrorbniutg. SBie mir oernepmen, foß ber

BunbeSratp gefonnen fein, bie SluSfüprung feiner jüngft er=

taffenen Berorbnung betreffenb bie ©iepung ber jjäffer bor=

läufig gu fiftiren, um einige ©rpebungen anfteßen unb Be=

fpreepungen in Sacpen pflegen gu lönnen. Sonberbarermetfe
patten üor längerer geit auf ©runb einer Ilmfrage bei ben

SantonS=3tegierungen in Sacpen ber ermähnten ©iepung 21
Santone fiep mit ber borgefcplagenen SKaßregel einberftanben,
2 (Slargau unb SBaßiS) niept einüerftanben ert'Iärt unb groei
Santone ba§ Nnnbfcpreibeu unbeantmortet gelaffen.

Bteffe. Bon Neujapr an erfepeint in ber 3- 3- Seßer=

fepen Bucpbrueferei in SBattmil (St. ©aßen) ein „Scproeiger
Offertenblatt für ©erberei, ßeberpanbel unb üermanbte ®e=

fepäftSgmeige" monatlich 1 bis 2 SM gum Breife oon
jÇr. 2. 50 per 3upi-

3tt Sugerit ftarh im Sllter bon 65 Sapren ber biel=

begehrte Baumeifter SBilpelm Seiler, ©r erfteßte in
ben bieten Scipeen feiner beruflichen Spätigleit, größere Sln=

unb Ilmbauten mitgerechnet, über j70 Sirchen unb in bie

^unberte anberer Bauten.
Sie Ncafcpincttfnbrif in lifter befepäftigt fid) gur geit

mit ber ^erfteßung bon Sampf=Belocipeben. SaS Bepüet
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Innere Einrichtung eines transportablen Lazarcths.
Die Konkurrenz, welche infolge des von der deutschen Kaiserin
Augusta im September d. I. gestifteten Preises für die beste
innere Einrichtung eines transportablen Baracken-Lazareths
für Brüssel ausgeschrieben war, aber wegen Mangels an
genügender Betheiligung wieder aufgehoben werden mußte,
wird im Juni 1889 in Berlin stattfinden. Die Kaiserin
Augusta hat den ursprünglich ausgesetzten Preis von 6990
Mark auf 19,999 Mark erhöht. Außerdem gelangen goldene
und silberne Portrait-Medaillen als Preise zur Vertheilung.

Holzbildhauerei und Knnstschreinerei. Da sich in der

Schweiz auch viele Kunstschreincr und Holzbildhauer deutscher
Nationalität befinden, geben wir gerne nachfolgendem Aus-
zuge aus einer Preisausschreibung Raum, die eigentlich alle
unsere Schreinermeister interessiren und sehr viele derselben

zum Besuche der bezüglichen Fachausstellung in Stuttgart
veranlassen dürfte:

1. In der Absicht, über die Leistungen der gegenwärtigen
dekorativen Holzbearbeitung, ein möglichst vollständiges Bild
zu geben, einerseits um das Interesse für die Perwendung
feiner Holzarbeiten zur Innendekoration des Hauses im Pu-
blikum zu beleben, und andererseits um den auf diesem Ge-
biete arbeitenden, namentlich jüngeren Kräften Gelegenheit
zu bieten, für ihre Leistungen in den weitesten Kreisen sich

Anerkennung zu erwerben, erläßt der Württembergische Kunst-
gewerbe-Verein ein Preisausschreiben über ausgeführte deko-

rative Holzarbeiten figürlichen und ornamentalen Charakters.
2. Als zur Bewerbung geeignet find solche Arbeiten in

Holz zu bezeichnen, welche sowohl durch ihre Bestimmung
als durch ihre Ausstattung als kunstgewerbliche Erzeugnisse
erscheinen.

Hierbei ist beispielsweise an folgende Arbeiten gedacht:
Figuren, soweit solche dekorativen Zwecken dienen, Karyatiden,
Hermen, Pilaster, Kapitäle, Thüren, Füllungen zc.. mit figür-
lichem oder ornamentalem Schmuck, einschließlich Flach- oder

Relief-Intarsien, eingelegte Arbeiten überhaupt in Holz, Elfen-
bein, Perlmutter oder Metall, Boulearbeiten, Konsolen, Rah-
men, Kassetten, Phantasiemöbel und größere Möbelstücke mit
Skulptur oder sonst reicher Behandlung :c.

3. Ein bestimmter Stil für die Arbeiten ist nicht vor-
geschrieben; es wurde nur betont, daß bei der Ausführung
dem Charakter des Holzes volle Rechnung getragen werden
soll.

Eine farbige Behandlung der Holzskulpturen ist zulässig;
bei der Beurtheilung der Arbeiten für die Preisbewerbung
kommt aber nur die Behandlung der Form in Betracht.

4. Die Arbeiten sollen Originale sein.
5. Die Ausstellungskommission ist berechtigt, solche Ge-

genstände, welche nicht unter das Programm fallen oder

unter der Grenze des Mittelmäßigen bleiben, von der Preis-
bewerbung und Ausstellung auszuschließen.

6. Zur Konkurrenz sind alle Arbeiter Deutschlands, so-
wie im Auslande wohnende Arbeiter deutscher
Reichsangehörigkeit zugelassen.

Als Bewerber sollen die Verfertiger der Arbeiter oder
die Meister, aus deren Werkstäten die Arbeiten hervorgegangen
sind, auftreten und nicht etwa Auftraggeber oder Wieder-
Verkäufer.

7. Die Arbeiten sind längstens bis 1. April 1889 auf
dem vom Sekretariat des Vereins zu beziehenden Anmelde-
bogen durch genaue Ausfüllung des letzteren anzumelden.

8. Die Konkurrenzarbeiten haben spätestens am 15. Mai
1889 Abends 6 Uhr bei dem Württembergischen Kunstge-
werbe-Verein, Stuttgart, Königsban, einzukommen.

Später einlaufende Arbeiten, ausgenommen solche in
Postsendungen, welche den Poststempel des Aufgabeorts vom

15. Mai tragen, sind nicht von der Ausstellung, wohl aber

von der Konkurrenz ausgeschlossen. Die Einsendung der Ar-
besten hat auf Kosten der Bewerber zu erfolgen.

9. Als Preise sind ausgesetzt: 4 Preise je zu 599 Mark,
3 Preise je zu 399 Mark, 2 Preise je zu 299 Mark, 2
Preise je zu 199 Mark, 19 Preise je zu 59 Mark.

Der Gesamnstbetrag der vorgenannten Preise kommt unter
allen Umständen zur Vertheilung. Dem Preisgericht bleibt
aber vorbehalten, erforderlichenfalls Veränderungen in der

Zahl und den Stufen der Preise vorzunehmen.
19. Die prämirten Gegenstände bleiben Eigenthum der

Bewerber.
Der Württembergische Kunstgewerbe-Verein behält sich

jedoch das Recht vor, die eingesandten Arbeiten abzubilden,
zu vervielfältigen und ohne Entgelt an die Einsender zu
veröffentlichen.

11. Nach Zuerkennung der Preise werden die eingesand-
ten Arbeiten 4 Wochen lang öffentlich ausgestellt. Eine Ver-
längerung der Ausstellungszeit bis zu 8 Wochen bleibt vor-
behalten und ist während der Dauer der Ausstellung ein

Zurückziehen der Arbeiten nicht gestattet.

Für die Werkstatt.
Impregnation der Buchenpflasterklötzc. Der fürstlich

Bismarck'sche Oberförster Lange zu Fridrichsruhe hielt, wie
der „Allgemeine Holzverkauss-Anzeiger'" berichtet, in der

Sitzung des Architekten-Vereins zu Hamburg im heurigen
Frühjahr einen Vortrag, in welchem er das in Friedrichs-
ruhe übliche Versahren der Jmprägnation der Buchenpflaster-
klötze auseinandersetzte. Nach diesem wird das Holz zunächst
mit Kalkmilch und Soda ausgelaugt, wodurch es härter,
dichter und gegen Wurmfraß und Schwamm Widerstands-
fähiger wird und weniger schwindet. Dann wird es für die

Verwendung im Feuchten mit Wasserglas und Kalkmilch
(Verkieselung) dder mit Chlorzink oder Karbolöl (Steinkohlen-
theer-Kreosot, Phenylsäure) imprägnirt. Da nach dem Aus-
laugen zum vollständigen Jmprägniren nur ein Druck von
lJ/z Atmosphären gegenüber 8^ nöthig sei. so behalte das
Holz bei diesem Verfahren seine ganze Zähigkeit und werde

nicht spröde und brüchig.

Verschiedenes.

Zur Eich-Verordnung. Wie wir vernehmen, soll der

Bundesrath gesonnen sein, die Ausführung seiner jüngst er-
lassenen Verordnung betreffend die Eichung der Fässer vor-
läufig zu sistiren, um einige Erhebungen anstellen und Be-
sprechungen in Sachen pflegen zu können. Sonderbarerweise
hatten vor längerer Zeic auf Grund einer Umfrage bei den

Kantons-Regierungen in Sachen der erwähnten Eichung 21
Kantone sich mit der vorgeschlagenen Maßregel einverstanden,
2 (Aargau und Wallis) nicht einverstanden erklärt und zwei
Kantone das Rundschreiben unbeantwortet gelassen.

Presse. Von Neujahr an erscheint in der I. I. Keller-
schen Buchdruckerei in Wattwil (St. Gallen) ein „Schweizer
Offertenblatt für Gerberei, Lederhandel und verwandte Ge-
schäftszweige"" monatlich 1 bis 2 Mal zum Preise von
Fr. 2. 59 per Jahr.

In Luzern starb im Alter von 65 Jahren der viel-
begehrte Baumeister Wilhelm Keller. Er erstellte in
den vielen Jahren seiner beruflichen Thätigkeit, größere An-
und Umbauten mitgerechnet, über s79 Kirchen und in die

Hunderte anderer Bauten.
Die Maschinenfabrik in Uster beschäftigt sich zur Zeit

mit der Herstellung von Damps-Velocipeden. Das Vehikel


	Für die Werkstatt

